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Die Kreislaufwirtschaft und ihre Bedeutung für die 
Arbeitnehmerbeteiligung und nachhaltige Arbeits-
bedingungen in der Abfallwirtschaft       
 

Einladung durch das Europäische Kompetenzzentrum für Mitbestimmung (EWPCC) und die 
Forschungsabteilung des Europäischen Gewerkschaftsinstituts (ETUI)  
 

9 Februar 2016  
ETF Zentrale, Rue du Marché aux Herbes 105, Brüssel, Belgien 

 
Das Konzept der ‚Kreislaufwirtschaft’ gewinnt zunehmend an Anerkennung und Bedeutung. Um 
dieses Konzept zu implementieren, hat die Europäische Kommission am 2. Dezember 2015 ein 
‚Paket zur Kreislaufwirtschaft’ vorgelegt. Zentrale Elemente des Vorschlags sind die Vermeidung 
und Verminderung vom Abfall, häufigere Wiederverwendung und Recycling von Produkten und 
vieles mehr. Die Maßnahmen sollen die Nachhaltigkeit der europäischen Wirtschaft verbessern 
und damit den Wohlstand steigern.    
 
In der Mitteilung der EU sowie dem vorgelegten Aktionsplan fehlt allerdings jeglicher Bezug zu 
ArbeitnehmerInnen, sowie den Konsequenzen, die sich aus den Änderungen für sie ergeben 
können. In dem Seminar sollen sich folglich mit den Fragen beschäftigt werden: 
 

 Was bedeutet ‚Kreislaufwirtschaft’ für ArbeitnehmerInnen und ihre VertreterInnen in 
der Abfallwirtschaft (Sammeln, Sortieren, Recycling, Entsorgung, 
Wiederverwendung...). Welche Auswirkungen ergeben sich auf Arbeiten mit niedriger 
Entlohnung (vor allem in der Privatwirtschaft), Qualifikationen und 
Arbeitsschutz/Gesundheitsstandards?  

 Welche Möglichkeiten gibt es, durch die Arbeitnehmerbeteiligung die Nachhaltigkeit 
der Arbeit in dieser Branche zu verbessern?   

  
Das Seminar richtet sich an ArbeitnehmervertreterInnen und diskutiert, welchen Beitrag sie, 
darunter EBR-Mitglieder, ArbeitnehmervertreterInnen in Aufsichtsräten sowie 
gewerkschaftliche Akteure in Unternehmen, in diesem Zusammenhang leisten können. Im 
Mittelpunkt des Seminars stehen dabei die Schulung von ArbeitnehmervertreterInnen und die 
Diskussion möglicher Strategien in Hinblick auf folgende Themen: 
 

 Was bedeutet ‘Kreislaufwirtschaft’? Welchen Einfluss wird sie auf die Recycling-
Branche haben? 

 

 Was sind die Hauptprobleme in Hinblick auf Arbeitsschutz und Gesundheit in der 
Branche? Wie kann die Arbeitnehmerbeteiligung genutzt werden um Bedingungen 
zu verbessern? Können Standards im Kontext der Kreislaufwirtschaft erhöht 
werden? 

 

 Welche Entwicklungen gibt es in der Entlohnung und bei den Arbeitsbedingungen 
in der Branche? Welche Strategien (inklusive Informations-, Konsultations- und 
Mitbestimmungsrechte) gibt es für ArbeitnehmervertreterInnen um diese 
Entwicklungen positiv zu beeinflussen?   

 



 

Das ETUI wird von der Europäischen Union finanziell unterstützt. 

 

 Wie kann man den Organisationsgrad erhöhen um die Mitsprache von 
Beschäftigten in der Branche und den Arbeitnehmereinfluss am Arbeitsplatz zu 
stärken? Praktische Beispiele werden präsentiert und diskutiert. 

 
  

Programm 

Der Workshop beginnt am 9. Februar um 9 Uhr und endet um 16.00. Ein Abendessen wird am 
vorherigen Abend (8. Februar um 19.30 Uhr) im Hotel angeboten.  Das vollständige Programm 
wird in Kürze vorliegen. 

 

Arbeitssprachen 
 

Es stehen Simultanübersetzungen in Englisch, Deutsch und Französisch zur Verfügung. 

 

Anmeldung 
 
Bitte füllen Sie für jede teilnehmende Person das beigefügte Formular aus und senden Sie es  vor 
dem 8. Januar 2016 - und vorzugsweise so bald wie möglich - an Catherine Rihoux 
(crihoux@etui.org). Es gibt Platz für maximal 30 TeilnehmerInnen. Nur TeilnehmerInnen aus 
den EU/EEA Ländern sowie EU-Kandidatenländer können im Rahmen der EU-Richtlinien 
finanziert werden. Bei Überanmeldungen werden betriebliche VertreterInnen und Mitglieder 
von Betriebsräten/Europäischen Betriebsräten bevorzugt.     
 
 

Erstattung der Reise- und Unterbringungskosten 
 

Für Teilnehmende aus den EU-Mitgliedstaaten und Kandidatenländern werden sämtliche 
Kosten für Reise und Unterkunft aus dem European Worker‘s Participation Fund erstattet. Die 
Hotelkosten werden von uns übernommen. Den Namen des Hotels teilen wir zu einem späteren 
Zeitpunkt mit. 

Reisekosten werden auf der Grundlage des günstigsten verfügbaren Reisemittels (Economy/ 
APEX/PEX-Flugpreise) entsprechend den Vorschriften der Europäischen Kommission erstattet. 
Sollte Ihr Flug mehr als 400 Euro kosten,  kontaktieren Sie uns bitte vor der Buchung. Die 
TeilnehmerInnen werden gebeten, soweit wie möglich, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. 
Taxikosten werden grundsätzlich nicht erstattet. 
 

Weitere Informationen 
 

Weitere Informationen erhalten Sie beim Sekretariat, Catherine Rihoux (crihoux@etui.org), 
Telefon: +32 2 224 05 45.  

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Sigurt Vitols     Aline Hoffmann 
Forschungsabteilung des ETUI Koordinatorin des Europäischen Kompetenz-

zentrums für Mitbestimmung (EWPCC), ETUI
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